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Anlage 
Musterplan Kreisverkehr (Blatt 1-5) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bitten um Beachtung der folgenden Ausführungen zum Merkblatt für die Anla-

ge von Kreisverkehren, Ausgabe 2006. 

 

I. Vorbemerkungen 

Knotenpunkte an Landstraßen werden entsprechend der verkehrlichen Bedeutung 

der zu verknüpfenden Straßen ausgebildet. Die Planung von Knotenpunkten setzt 

eine umfassende Untersuchung der Verkehrsbelastung, dabei des Pkw- und 

Schwerverkehrsaufkommens, der Zahl der Radfahrer sowie der Fußgängerbezie-

hungen – auch des Vorhandenseins von behinderten und mobilitätseingeschränk-

ten Personen – sowie eine Analyse der Verkehrssicherheit voraus. Die Entschei-

dung, welche Knotenpunktsform realisiert werden soll, ist daher im Einzelfall sorg-

fältig abzuwägen. Dies betrifft sowohl Knotenpunkte innerhalb des kreisverkehrs-

freien Netzes als auch außerhalb davon.  
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II. Einführung des Merkblatts für die Anlage von Kreisverkehren, Ausgabe 2006 

Mit der Aufhebungsbekanntmachung vom 25.10.2011 Az.: IID9-43346-001/91 

wurde die konsolidierte Bekanntmachung vom 15. Februar 1999 Az.: IID2-43346-

001/91 zur Einführung des Merkblatts für die Anlage von kleinen Kreisverkehren, 

Ausgabe 1998, aufgehoben. Nunmehr bitten wir das Merkblatt für die Anlage von 

Kreisverkehren, Ausgabe 2006, anzuwenden. Es ersetzt auch das Arbeitspapier 

Nr. 51neu, Ausgabe 2004, der FGSV zu zweistreifigen Kreisverkehrsplätzen.  

 

Im Einzelnen geben wir zur Anwendung des neuen Merkblatts, Ausgabe 2006, 

folgende Hinweise: 

 

o Die straßenverkehrsrechtlichen Belange sind jeweils mit der zuständigen Stra-

ßenverkehrsbehörde abzustimmen.  

o Im Hinblick auf die Leichtigkeit des Verkehrs auf freier Strecke sollen bei der 

Wahl des Außendurchmessers von Kreisverkehrsplätzen (KVP), der Breite der 

Kreisfahrbahn, der Ausrundungen und Fahrstreifenbreiten der Zu- und Aus-

fahrten Parameter im oberen Bereich der Tabellen 1 bis 4 des Merkblattes zur 

Anwendung kommen. Im Einzelfall kann auch die Verwendung darüber hi-

nausgehender Werte in Frage kommen, sofern die Belange der Verkehrssi-

cherheit dies erlauben.  

o Bei innerörtlichen KVP können situationsangepasste Lösungen durch eine 

flexible Anwendung der Tabellenwerte gefunden werden. Auf eine ausreichen-

de Leistungsfähigkeit und die notwendige Verkehrssicherheit ist zu achten. 

o Feste Hindernisse in der Kreisinsel sind an KVP außerorts grundsätzlich zu 

vermeiden. Als Regelfall soll eine leicht ansteigende linsenförmige Hügelfläche 

mit Staudenbewuchs vorgesehen werden. Ist auf allen Knotenpunktzufahrten 

die zulässige Geschwindigkeit ≤ 50 km/h, können in Ortsrandlage und inner-

orts starre Einbauten im Einzelfall nach sorgfältiger Abwägung der Verkehrssi-

cherheitsbelange zugelassen werden.  

o Zu den Ausführungen in Ziffer 3.4 Knotenpunktzu- und -ausfahrten weisen wir 

zur Klarstellung darauf hin, dass zwar deren Straßenachsen radial auf den 

Kreismittelpunkt gerichtet sind, aber die Zu- und Ausfahrten grundsätzlich tan-

gential geführt werden sollen. Die Ränder der Fahrbahnteiler sind dabei dem 

Verlauf der Fahrbahn anzupassen. Innerorts kann eine radiale Führung der 

Zu- und Ausfahrten im Einzelfall geprüft werden. 
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o Bei der Einfassung der Außenränder im Bereich der Zu- und Ausfahrten sowie 

der Kreisfahrbahn sollen aus Gründen der einfacheren Unterhaltung sowie der 

Verkehrssicherheit, insbesondere aber zur Vermeidung von Reifenschäden, 

grundsätzlich keine Hochborde zur Ausführung kommen. Ggfs. kann eine er-

gänzende Pflasterung zur Vermeidung von Bankettschäden vorgesehen wer-

den. Die Einfassung der Mittelinsel und die Ränder der Fahrbahnteiler sollen 

mit Schrägborden oder schräg verlegtem Pflaster ausgeführt werden. Starke 

Aufkantungen sind aus Sicht der Verkehrssicherheit ungünstig. Hochborde, 

Mauern oder Schutzwände sind dort zu vermeiden.  

o Eine Pflasterung des Innenrings der Kreisfahrbahn soll unterbleiben. Zur Ab-

grenzung des Innenrings vom zu befahrenden Außenring ist eine Markierung 

mit Zeichen 295 StVO vorzusehen.  

o Abweichend von der Empfehlung des Merkblatts in Ziffer 4 zu „Fußgänger in-

nerhalb bebauter Gebiete“ sollen im Regelfall die Überquerungsstellen nicht 

als Fußgängerüberwege (Zeichen 293 StVO „Zebrastreifen“) ausgebildet wer-

den, da diese eine visuelle Kommunikation des Kfz-Verkehrs mit dem Fuß-

gänger voraussetzen, die bei Sehbehinderten und Kindern (unter 10 Jahren) 

nicht gegeben ist. Ist eine barrierefreie Führung des Fußgängerverkehrs vor-

rangig und ggf. eine Schulwegsituation im Bereich des Knotenpunkts gegeben, 

dann ist entweder in ausreichendem Abstand zum KVP eine sichere Que-

rungsmöglichkeit mit Fußgängerampel anzuordnen oder grundsätzlich zu prü-

fen, ob nicht anstelle des KVP eine Kreuzung mit Lichtsignalanlage vorgese-

hen werden soll.  

o Der Radverkehr soll außerorts im KVP grundsätzlich auf separaten Radwegen 

geführt werden. Hierzu weisen wir besonders auf die Verdeutlichung der War-

tepflicht des Radverkehrs entsprechend dem Merkblatt Ziffer 5.3 Bild 40 – 

senkrechte Zuführung der Überquerungsstelle, (verkleinerte) Zeichen 205 

StVO und Haltlinie, keine Markierung von Radfahrerfurten – hin. Sind in den 

kreuzenden Straßen auf freier Strecke keine Radwege vorhanden, soll die 

Rückführung des Radverkehrs auf die Fahrbahn bereits im Bereich der Über-

querungsstelle erfolgen, da hier der Radfahrer wartepflichtig ist und bessere 

Sicht auf den bevorrechtigten Kfz-Verkehr hat als auf freier Strecke nach dem 

KVP. Innerorts kann der Radverkehr auf separaten Radwegen oder auf der 

Fahrbahn zum KVP geführt werden und auf der Kreisfahrbahn mit dem Ver-

kehr mitlaufen. 
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o KVP werden entsprechend den Ausführungen unter Ziffer 7.3 im Regelfall au-

ßerhalb bebauter Gebiete nicht gesondert beleuchtet. Zur besseren Erkenn-

barkeit bei Nacht ist dann der Einbau von Reflektoren (Glasmarker o.ä.) oder 

LED-Leuchten an der Mittelinsel und an den Fahrbahnteilern der Zulaufstre-

cken vorzunehmen. In Ausnahmefällen, z. B. bei irritierenden Lichtquellen, 

häufigen Nebellagen oder nachträglich auffälligem Unfallgeschehen, kann 

auch eine großflächige Beleuchtung sinnvoll und vertretbar sein. Innerhalb be-

bauter Gebiete und im Ortseingangsbereich ist grundsätzlich eine Beleuchtung 

der KVP vorzusehen. 

o Die Beschilderung soll gemäß beiliegendem Musterplan erfolgen. Örtliche oder 

verkehrliche Besonderheiten können Abweichungen erfordern, die im Einzelfall 

mit der zuständigen Verkehrsbehörde abzustimmen sind. 

 

Die Regelungen zur Errichtung von Minikreisverkehrsplätzen (Durchmesser 

< 26 m) innerhalb und außerhalb bebauter Gebiete – Abstimmungspflicht mit der 

Obersten Baubehörde – und von Kreisverkehrsplätzen an Anschlussstellen an 

Autobahnen – Beteiligung der Autobahndirektionen – bleiben weiterhin bestehen.  

 

Mit diesem Ministerialschreiben werden die nachfolgenden Ministerialschreiben 

aufgehoben: 

 03.05.2001 (IID2-43346-001/91) 

 13.01.2005 (IID2-43346-003/04) 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Wiebel 
Ministerialdirigent 
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